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entsprechende Ab änderung der Fälligkeitsvoraussetzun-
gen zustehen dürfte, sodass eine Ab änderungsurkunde 
lediglich die Erfüllung einer bereits bestehenden Ver-
bindlichkeit ent halten dürfte.

4. Anspruch auf Maklerprovision
Fraglich ist, ob dem Makler auch im Falle der Geneh-
migung des Vertrages durch die Erben ein Provisions-
anspruch zusteht. 

Ein Anspruch auf eine Maklerprovision aus einem ge-
schlossenen Maklervertrag besteht nach §  652 BGB 
nur, wenn der nachgewiesene Hauptvertrag dem nach 
dem Maklervertrag beabsichtigten Vertrag bei einer 
wirtschaftlichen Betrachtungsweise dem Inhalt, der 
Ge schäftsart und der Personen nach im Wesentlichen 
entspricht (BGH NJW-RR 2014, 1272 Rn. 18; NJW 
2014, 2352 Rn. 10; MünchKommBGB/Roth, 8. Aufl . 
2020, § 652 Rn. 155). An der erforderlichen Gleichwer-
tigkeit fehlt es, wenn der abgeschlossene Vertrag bereits 
rechtlich ein völlig anderes Gepräge als der ursprüng-
lich avisierte Vertrag hat (BeckOGK-BGB/Meier, Std.: 
1.11.2019, § 652 Rn. 263).

Dass Vertragspartner auf der Verkäuferseite nunmehr 
die Erben werden, dürfte dem Ver trag nicht ein an-
deres Gepräge verleihen. Als Gesamtrechtsnachfolger 
(§§  1922, 1967 Abs.  1 BGB) treten die Erben gerade 
an die Stelle des Vertragspartners. Dass der Vertrag mit 
den Erben zustande kommt, ist unmaßgeblich (vgl. 
MünchKommBGB/Roth, §  652 Rn.  165). Der Tod 
des Auftraggebers beendet den Maklervertrag nicht. 
Er geht auf die Erben über (§  672 S. 1 BGB analog; 
MünchKommBGB/Roth, § 652 Rn. 98). Auch an der 
wirtschaftlichen Kongruenz haben wir keine Zweifel, da 
der Inhalt des Ver trags gleich bleibt und die Einholung 
einer Genehmigung der Erben anstelle einer betreu-
ungsgerichtlichen Genehmigung für die wirtschaftliche 
Bedeutung des Vertrags unerheblich ist. 

Demzufolge gehen wir davon aus, dass dem Makler 
nach der Genehmigung ein Provi sionsanspruch zusteht, 
sofern die übrigen Voraussetzungen für sein Entstehen 
vorliegen.

BGB § 880; GBO § 19 
Rangrücktritt einer Vormerkung; Erfordernis 
der Mitwirkung eines sukzessiv Berechtig ten 

I. Sachverhalt
Im Grundbuch ist eine Eigentumsübertragungs-
vormerkung (bedingter und befristeter Rück-
übertragungsanspruch) für den Ehemann eingetragen. 

In der Veränderungsspalte ist eingetragen, dass die 
durch die Vormerkung gesicherten Ansprüche aufschie-
bend bedingt an die Ehefrau abgetreten sind. Nun soll 
ein Rangrücktritt der Vormerkung gegenüber einer neu 
zu bestellen den Grundschuld erklärt werden.

II. Frage
Muss sich die Ehefrau gegenüber dem Grundbuchamt 
ebenfalls mit dem Rangrücktritt der Vormerkung ein-
verstanden erklären?

III. Zur Rechtslage
1. Rangfähigkeit von Vormerkungen
Dass auch Vormerkungen rangfähig sind und daher 
in Anwendung von § 880 BGB hinter anderen Grund-
stücksbelastungen im Rang zurücktreten können, dürf-
te der heute h. M. entspre chen (vgl. RGZ 124, 200, 202; 
BGH NJW 1986, 576; Staudinger/S. Heinze, BGB, 
2018, § 880 Rn. 2, § 879 Rn. 8 m. w. N.; zur Rang-
fähigkeit speziell der Aufl assungsvormerkung vgl. BGH 
NJW 1967, 566, 567; NJW 1999, 2275, 2276). Soweit 
die Mindermeinung eine Rangfähigkeit der Vormer-
kung generell (so wohl BeckOGK-BGB/Kesseler, Std.: 
1.1.2020, § 880 Rn. 11) oder nur für solche Vormerkun-
gen, die einen Anspruch auf Eigentumsverschaff ung 
sichern (so etwa MünchKommBGB/Kohler, 8.  Aufl . 
2020, §  880 Rn. 4, §  879 Rn. 9 m.  w.  N), ablehnt, 
wird jedenfalls die Eintragung eines Wirksamkeits-
vermerks für möglich gehalten (vgl. zur Alternativität 
dieser Mittel BGH NJW 1999, 2275). Hinsichtlich 
der Mitwirkungserforder nisse der „zurücktretenden“ 
Berechtigten dürfte hier im Ergebnis das Gleiche wie 
beim Rang rücktritt gelten – jedenfalls, soweit man 
vergleichsweise einen umfassenden Wirksamkeits-
ver merk betrachtet, bei dem die Wirksamkeit auch 
gegenüber dem sukzessiv Berechtigten verlautbart 
wird (vgl. dazu noch unter Ziff . 3). Die nachfol-
gende Darstellung beschränkt sich daher, der h.  M. 
folgend, zunächst auf Ausführungen zum Rangrück-
tritt.

2. Voraussetzungen des Rangrücktritts
Gem. §  880 Abs. 2 S. 1 BGB ist für die Rangände-
rung in materiell-rechtlicher Hinsicht die Eini-
gung zwischen zurücktretendem und vortretendem 
Berechtigtem und die Eintragung der Än derung ins 
Grundbuch erforderlich. Nach § 19 GBO erfolgt eine 
Eintragung im Grundbuch grundsätzlich aufgrund 
der Bewilligung desjenigen, dessen Recht von ihr be-
troff en ist. „Betroff ener“ i. d. S. ist derjenige, „dessen 
grundbuchmäßiges Recht durch die vorzunehmende 
Eintragung nicht nur wirtschaftlich, sondern rechtlich 
beeinträchtigt wird oder zumindest rechtlich nachtei-
lig berührt werden kann“ (BGH NJW-RR 2006, 888, 
889). Die Person des Betroff enen ist hierbei zunächst 
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anhand der nach §  891 BGB maßgebli chen Buch-
rechtslage zu ermitteln (vgl. BeckOK-GBO/Holzer, 
Std.: 15.12.2019, § 19 Rn. 61 m. w. N.). Da vorliegend 
keine Diff erenz zwischen formeller Buchrechtslage und 
materieller Rechtslage besteht, dürfte sich auch hinsicht-
lich der Person des Bewilligungsberechtigten und der 
Person des nach materiellem Recht notwendigerweise 
mitwirkenden Berechtigten kein Un terschied ergeben.

Gibt es bzgl. eines Rechts mehrere Berechtigte, ist 
nach materieller Rechtslage für den Rang rücktritt 
die Zustimmung sämtlicher Berechtigter erfor-
derlich (BeckOGK-BGB/Kesseler, §  880 Rn. 20; 
Staudinger/S. Heinze, § 880 Rn. 13, je m. w. N.). Glei-
ches gilt in grundbuchverfahrens rechtlicher Hinsicht 
bei mehreren nach dem Grundbuchstand „Betroff enen“ 
(BeckOK-GBO/Holzer, §  19 Rn. 66 m.  w.  N.) und 
insb. auch für den Fall, dass nur eine mögliche recht-
liche Beeinträchtigung in Rede steht (BeckOK-GBO/
Holzer, § 19 Rn. 70 m. w. N.).

3. Rangrücktritt bei Mehrfachberechtigungen
Obwohl die maßgeblichen Kommentierungen zu den 
Mehrfachberechtigungen diesbezüglich vor allem 
die Fälle in den Blick zu nehmen scheinen, bei denen 
ein Recht mehreren gemein schaftlich zur selben Zeit 
zusteht, dürfte für den vorliegenden Fall der Suk-
zessivberechtigung an dem vormerkungsgesicherten 
Recht nichts anderes gelten.

Es entspricht hier auch jedenfalls der verfügbaren 
obergerichtlichen Rechtsprechung, dass die Bewilli-
gungsberechtigung hinsichtlich einer Vormerkung, die 
ein aufschiebend bedingt abge tretenes Recht sichert, 
sowohl dem Zedenten wie auch dem Zessionar 
zukommt (OLG München RNotZ 2011, 420; OLG 
Hamm, Beschl. v. 1.7.2016 – 15 W 112/16, BeckRS 
2016, 116877, Tz. 5).

Dieser Ansicht schließen wir uns an. Die aufschiebend 
bedingte Abtretung über den vormerkungsgesicherten 
Anspruch stellt eine Verfügung über diesen Anspruch 
und damit auch über das akzessorische Sicherungsrecht 
„Vormerkung“ dar (§  401 Abs. 1 BGB). In Anwen-
dung von § 161 Abs. 1 S. 1 BGB ist jede weitere in der 
Schwebezeit getroff ene Verfügung im Falle des Eintritts 
der Bedingung insoweit unwirksam, als sie die von der 
Bedingung abhängige Wirkung vereiteln oder beein-
trächtigen würde. Die Vereinbarung eines Rangrück-
tritts stellt, ebenso wie die Aufgabe der Vormerkung, 
eine Verfügung über das zurücktretende Recht dar. Mit-
hin wäre also auch ein durch den Zedenten (hier: den 
Ehemann) vereinbarter und bewilligter Rangrücktritt 
beim Eintritt der Bedingung dem Zessionar (hier: der 
Ehefrau) gegenüber unwirk sam, sofern der Zessio-

nar hieran nicht mitgewirkt hat. Der Zedent ist folg-
lich nicht mehr voll ständig verfügungsberechtigt; 
vielmehr ist seine Berechtigung bereits aufschiebend 
bedingt auf den Zessionar überge gangen (vgl. auch 
Reymann, MittBayNot 2018, 146, 148). Ein „voll-
ständiger“ Rangrücktritt der Vor merkung hätte aber 
gerade zur Folge, dass dieser auch gegen über dem 
Zessionar für den Fall eines späteren Bedingungsein-
tritts Wirkung entfalten würde. Dessen Mitwirkung 
dürfte also hierfür sowohl in materiell-rechtlicher als 
auch in grundbuchver fahrensrechtlicher Hinsicht not-
wendig sein.

Soweit die Mitwirkung auf den Zedenten be-
schränkt würde, käme u.  E. allenfalls die Ver-
einbarung eines Wirksamkeitsverhältnisses zwi-
schen Zedent und Grundschuldgläubiger und die 
Eintragung eines dahingehend beschränkten Wirk-
samkeitsvermerks bei der Vormer kung in Betracht 
(vgl. zum Wirksamkeitsvermerk bei der Vormer-
kung insb. BeckOGK-BGB/Kesseler, §  880 Rn. 11; 
Kesseler, RNotZ 2014, 155). Hierdurch könnte aber 
allenfalls erreicht werden, dass die Grundschuld 
wirksam ge genüber dem Zedenten, nicht jedoch 
gegenüber dem Zessionar wäre. Für den Fall des Ein-
tritts der Bedingung wäre dieser Vermerk für den 
Grundschuldgläubiger wertlos, da sich der Zessio-
nar diesen nicht entgegenhalten lassen müsste. Auch 
im Falle der Verwertung des Grundstücks dürfte 
der Grundschuldgläubiger nicht im gleichen Um-
fang abgesichert sein, wie bei einem wirk samen 
Rangrücktritt.

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

WEG §§ 7 Abs. 4, 8 
Erfordernis einer neuen Abgeschlossenheitsbeschei-
nigung bei Realteilung
Abruf-Nr.: 173906

BeurkG § 9, 10; DONot § 26 Abs. 2; HRV § 43 Nr. 4 
Eintragung im Handelsregister unter einem Künst-
lernamen; Ablehnung der Beurkundung
Abruf-Nr.: 174067


